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über die Änderung und Ergänzung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ 
allgemeinen Bauartgenehmigung 
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Z-8.22-863  19. Dezember 2019   
1. Oktober 2020  

PERI GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 19 
89264 Weißenhorn 
 
 
  

 

  

Gerüstbauteile für das Modulsystem "PERI UP Flex"   

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine
Bauartgenehmigung Nr. Z-8.22-863 vom 5. April 2019, geändert und ergänzt durch Bescheid vom 
29. August 2019. 
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten und fünf Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur 
zusammen mit dieser verwendet werden.   
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der allgemeinen 
Bauartgenehmigung Nr. Z-8.22-863 werden durch folgende Fassung ersetzt: 

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des 
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich 
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 
Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des 
Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- 
bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise 
Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und 
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, 
Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt 
und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 
vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 
erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen 
Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Tabelle 1 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

Tabelle 1: Gerüstbauteile für das Modulsystem "PERI UP Flex“ 

Bezeichnung 
Anlage B, 

Seite 

Details / 
Komponenten nach 

Anlage B, Seite 

KONSOLE UCB 25 245a 10 

LEITERGANGSTAFEL UAA 75x300-L U. 75x250.L 246 198 

DURCHSTIEGSBELAG UAA 75x200 U. 75x150 247 --- 

TREPPENGELAENDER UAH-2 248 --- 

b) Tabelle 3 wird wie folgt ergänzt: 

Tabelle 3: Technische Regeln und Prüfbescheinigungen für die metallischen 
Werkstoffe der Gerüstbauteile 

Werkstoff 

Werkstoff-
nummer/ 

Nummerische 
Bezeichnung 

Kurzname technische Regel 

Prüfbescheinigung 
nach 

DIN EN 10204: 
2005-01 

Baustahl 1.0579 S355J2C 
DIN EN 10025-2: 

2005-04 
3.1 

c) Im Abschnitt 2.2.2 wird im 3. Absatz die Seitenzahl geändert: 

 Alternativ darf auch die codierte Form der Kennzeichnung nach Anlage B, Seite 249 
verwendet werden. 

d) Tabelle 33 wird wie folgt ergänzt: 

Tabelle 33: Zuordnung der Beläge zu den Lastklassen bei Ausführung "Flex" mit der 
Auflage Horizontalriegel UH Plus / UHE / UH-2 

Bezeichnung 
Anlage B, 

Seite 
Feldweite  

[m] 
Verwendung in 

Lastklasse 

LEITERGANGSTAFEL UAA-L 246 2,5 und 3,0 
≤ 3 

DURCHSTIEGSBELAG UAA 247 1,5 und 2,0 
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e) Tabelle 35 wird wie folgt ergänzt: 

Tabelle 35: Bemessungswerte der horizontalen Wegfedern bei der Ausführung "Flex" 
mit der Auflage Horizontalriegel UH Plus / UHE / UH-2 

Belag 
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0 < N⊥,Ed 
≤ N⊥1,2: 

c1⊥,d 

N⊥1,2 < 
N⊥,Ed ≤ 
N⊥,Rd: 
c2⊥,d 

LEITERGANGS-
TAFEL UAA-L 

246 

0,75 3 

3,00 

3 3,2 0,38 --- --- 2,31 
2,50 

DURCHSTIEGS-
BELAG UAA 

247 
2,00 

1,50 

f) Tabelle 37 wird wie folgt ergänzt: 

Tabelle 37: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern bei der Ausführung 
"Flex" mit der Auflage Horizontalriegel UH Plus / UHE / UH-2 
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0 < N||,Ed 
≤ N||1,2:  

c1||,d 

N||1,2 < 
N||,Ed ≤ 
N||,Rd: 
c2||,d 

LEITERGANGS-
TAFEL UAA-L 

246 

0,75 3 

3,00 

3 0,1 1,92 --- --- 3,51 
2,50 

DURCHSTIEGS-
BELAG UAA 

247 
2,00 

1,50 

ZU ANLAGE B 

g) In Anlage B wird die Seite 245 durch die Seite 245a ersetzt. 

h) In Anlage B werden die Seiten 246 bis 249 ergänzt. E
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ZU ANLAGE E 

i) Im Abschnitt E.4 wird der dritte Absatz durch folgende Fassung ersetzt: 

 Zur horizontalen Aussteifung des Gerüsts in der Ebene senkrecht zur Fassade sind in 
vertikalen Abständen von 2 m durchgehend Horizontalriegel UH Plus 75 oder UH-2 75 und 
jeweils drei Stahlbeläge UDG / UDG-2 einzubauen. Bei einem inneren Leitergang sind 
anstelle der Stahlbeläge  UDG / UDG-2 die Leitergangstafeln UAW-L oder UAA-L oder 
Durchstiegsbeläge UAL-3, UAW oder UAA einzusetzen. 

j) Abschnitt E.8 wird durch folgende Fassung ersetzt: 

E.8  Leitergang 

 Bei einem inneren Leitergang sind anstelle der Stahlbeläge UDG / UDG-2 die 
Durchstiegsbeläge UAL-3, UAW oder UAA oder Leitergangstafeln UAW-L oder UAA-L 
einzusetzen. 

k) Abschnitt E.9 wird durch folgende Fassung ersetzt: 

E.9  Verbreiterungskonsole 

 Auf der Innenseite des Gerüsts dürfen in allen Gerüstlagen die Konsolen mit Auflage UC 25 
oder die Konsolen UCB 25 eingesetzt werden. 

l) Tabelle E.1 wird wie folgt ergänzt: 

Tabelle E.1: Bauteile der Regelausführung in der Ausführung "Flex 75"  

Bezeichnung Anlage B, Seite 

KONSOLE UCB 25 245a 

LEITERGANGSTAFEL UAA 75x300-L U. 75x250-L 246 

DURCHSTIEGSBELAG UAA 75x200 U. 75x150 247 

TREPPENGELAENDER UAH-2 248 

Andreas Schult  Beglaubigt 

Referatsleiter 
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